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A. Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert 
worden ist  

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786)  

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert  

 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt durch Artikel 2 
Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert  

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08. April 2019 (BGBl. I S. 432)  

 Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1des Gesetzes vom 4. März 2020 
(BGBl. I S. 440)  

 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I 
S. 3465)  

 Bundes-Bodenschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und 
zur Sanierung von Altlasten) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465)  

 Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. S. 
365), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2019 (GVBI. S. 112)  

 Landesplanungsgesetz (LPIG) vom 10. April 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch § 
54 des Gesetzes vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 283,295)  

 Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) vom 14. Juli 
2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. November 
2019 (GVBI. S. 338)  

 Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnatur-
schutzgesetz - LNatSchG-) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2016 (GVBI. S. 583)  

 Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 578), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. September 2018 (GVBI. S. 272)  

 Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) vom 01. August 1977 (GVBl. S. 273), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 08. Mai 2018 (GVBI. S. 92)  

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513)  

 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.06.2020 (GVBI. S. 244) 
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B. Inhalte 

 

1. Bestandteile der Planung 

Bestandteile des Bebauungsplanes sind: 

 die Planurkunde 

 

Die Textlichen Festsetzungen des Stammplanes vom 20.09.2001 behalten weiterhin 
ihre Gültigkeit und gelten nunmehr auch für die im Rahmen der vorliegenden Än-
derung und Erweiterung zusätzlich aufgenommenen Gewerbegebietsflächen. 

 

Beigefügt ist eine Begründung und der Umweltbericht gem. § 2a BauGB.  

2. Verbindlichkeit 

Die zeichnerischen Festsetzungen der Planurkunde sind für die Übertragung in die 
Wirklichkeit verbindlich. 

Soweit in der Planurkunde keine Maße angegeben sind, sollen diese - ausgehend 
von einer möglichen Ablesegenauigkeit von 1,0 mm - abgegriffen werden. 

3. Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches 
(gem. § 9 Abs. 7 BauGB) 

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes werden in 
der Planurkunde durch eine unterbrochene schwarze Linie festgelegt. 
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4. Textliche Festsetzungen des Stammplanes vom 20.09.2001 
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C. Hinweise 

1. Hinweise für die Planung und Realisierung der Bebauung 

 Aus Sicht des Planungsgebers können Funde von Kampfmittel nicht ausge-
schlossen werden. Erdarbeiten sollen daher mit entsprechender Vorsicht durch-
geführt werden. Bei Verdacht auf Kampfmittel ist daher sofort die örtliche Ord-
nungsbehörde zu verständigen. Eine präventive Absuche kann auf Kosten des 
Bauherren durch eine Fachfirma erfolgen. Eine Liste der in Frage kommenden 
Firmen ist erhältlich beim Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz, Leit- und Ko-
ordinierungsstelle, Postfach 320125, 56044 Koblenz-Rübenach, Tel. 
02606/961114. 

 Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke 
(u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei al-
len Bodenarbeiten sind die Vorgaben nach § 202 BauGB zu beachten. 

 Treten bei Bauarbeiten Indizien für Bergbau auf, wird die Einbeziehung eines 
Baugrundberaters bzw. Geotechnikers zu eine objektbezogenen Baugrundunter-
suchung empfohlen. 

 Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 
zu beachten. 

 Es sind die artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (§§ 
39 u. 44 BNatSchG) zwingend zu beachten. Diese sehen insbesondere für Tiere 
der besonders bzw. streng geschützten Arten (hierzu zählen alle europäischen 
Vogelarten aber auch Fledermausarten) weitgehende gesetzliche Verbote vor. 
So ist es z. B. generell verboten, Tiere der besonders bzw. streng geschützten Ar-
ten zu verletzen oder zu töten aber auch deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
zu beschädigen oder zu zerstören. Ebenfalls verboten ist die erhebliche Störung 
von Tieren der streng geschützten Arten sowie der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten. 

 Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser im Gebäude sind 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie § 17 VI TrinkwV zu beach-
ten. Für eine Brauchwassernutzung im Gebäude besteht eine Anzeigepflicht 
beim Gesundheitsamt. 
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 Es liegen keine konkreten Hinweise auf archäologische Fundstellen vor. Bei Bo-
deneingriffen können bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage 
treten, die fachgerecht untersucht werden müssen, bevor sie ggf. bei den weite-
ren Bauarbeiten beeinträchtigt/zerstört werden. Der Bauherr ist verpflichtet, den 
Beginn von Erdarbeiten mit der Direktion Landesarchäologie (Tel. 0261-6675 
3032, Mail erdgeschichte@gdke.rlp.de) zwei Wochen vorher abzustimmen. Auf 
die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht nach §§ 16-21 DSchG RLP 
wird hingewiesen. Unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen 
bislang verborgene archäologische Denkmäler vermutet werden, sind ord-
nungswidrig und können mit einer Geldbuße von bis zu  125.000 € geahndet 
werden. 

 Es liegen keine Daten zum Radonpotenzial vor.   
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D. Anerkennungs- und Ausfertigungsvermerk 

 

Ausgefertigt: 
 

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung  
und diesen Festsetzungen, 
 wird hiermit ausgefertigt: 

 
Ortsgemeinde Asbach 

Franz-Peter Dahl 
Ortsbürgermeister  

 
 
 
 
 

........................................................... 
Asbach, ....................... 
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II. Begründung 
 
 
 

in der Fassung die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
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A. Übergeordnete Planungsvorgaben 

1. Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Asbach ist das Plangebiet als ge-
werbliche Baufläche sowie in Teilen als Grünfläche dargestellt.  

 

Abb.  1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Asbach 
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2. Bebauungspläne 

 

Abb.  2: Bebauungsplan „Kirchenbitz“ 

 

Abb.  3: betroffener Planausschnitt des Bebauungsplanes „Kirchbitzen“ 

Das bestehende Betriebsgelände ist im Bebauungsplan von 2001 als Gewerbege-
biet mit der Ordnungsziffer 1 festgesetzt. Entlang der Wilsberger Straße sowie auf 
der nördlichen Wegeparzelle sind Bepflanzungen als Teil der Gewerbefläche fest-
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gesetzt, die in der GRZ-Ermittlung einbezogen werden können. Nach Nordosten zur 
Landschaft hin sind private Grünflächen mit Bepflanzungsvorgaben festgesetzt. 

An das Plangebiet des Bebauungsplanes „Kirchenbitz“ grenzt nach Norden der Be-
bauungsplan Gewerbegebiet „Östlich der L 255“ aus dem Jahr 2000 an. 

 

 
Abb.  4: Bebauungsplan Gewerbegebiet „Östlich der L 255“ 

 
Abb.  5: angrenzender Planausschnitt des Bebauungsplan Gewerbegebiet „Östlich der L 255“ 

Der Bebauungsplan Gewerbegebiet „Östlich der L 255“ setzt angrenzend an den 
vorliegenden Erweiterungsbereich des Bebauungsplanes „Kirchenbitz“ öffentliche 
Grünflächen fest. Die Grünflächen trennen die Gewerbeflächen der beiden Bebau-
ungspläne. 
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B. Planungsanlass 

Im Jahr 2001 wurde im Süden der Ortslage Asbach der Bebauungsplan „Kirchen-
bitz“ aufgestellt. Mittlerweile sind die Baugrundstücke des Bebauungsplans Kirchen-
bitz nahezu vollständig bebaut und in Nutzung.  

Auf den Flurstücken 18/2, sowie Teilen des Flurstücks 58 der Flur 8 in der Gemar-
kung Schöneberg ist seitens des Eigentümers eine Erweiterung des bestehenden Be-
triebsgeländes und damit die Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans „Kirchenbitz“ gewünscht. 

 

 
Abb.  6: Geltungsbereich „Kirchenbitz“, Luftbild (Quelle: LANIS-RLP) 

 
Nordöstlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Kirchenbitz“ von 2001 und 
südöstlich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet östlich der L255“ liegt ein bislang 
nicht erschlossenes Areal, das in den Bebauungsplan „Kirchenbitz“ aufgenommen 
werden soll.  
Aufgrund der vorhandenen Höhenunterschiede ist eine Angleichung des Höhenni-
veaus notwendig. Geplant ist eine Anschüttung anschließend an das bestehende 
Betriebsgelände auf ein Geländeniveau von ca. 287 m NHN mit einem Gefälle 
von 2% in Richtung Böschungskante und einer Böschungsneigung von 1:1,5. Die 
geplante Geländeanschüttung besteht aus ca. 12.000 m³ Auftragsmasse und soll 
eine nutzbare Fläche von 3.800 m² herstellen.  
Zudem sollen innerhalb des bisherigen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
„Kirchenbitz“ ca.1.100 m² Grünflächen überplant und die Baugrenze entsprechend 
erweitert bzw. angepasst werden.  

Plangebiet 

5. Änderung 
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Aufgrund der Geländeoberfläche mit Höhenunterschieden bis zu 5 m soll das Ge-
lände auf ein einheitliches Niveau angefüllt werden.  

Die Böschung wird im Südosten zur Landschaft hin teilweise durch die fesgesetzten 
Baum- und Strauchpflanzungen eingegrünt.  

 

 
Abb.  7: Lageplan zur geplanten Anschüttung 

 

Abb.  8: Querschnitt 1 
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Abb.  9: Querschnitt 2 

 

Abb.  10: Querschnitt 3 

 

Abb.  11: Querschnitt 4 
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C. Bestand 

 
Abb.  12: Luftbild (Quelle: LANIS-RLP) 

Das Plangebiet besteht als Fettweide/Grünland. Im nördlichen Teil der Fläche be-
findet sich ein trockengefallener Teich mit einem kleinen Gehölzbestand im Rand-
bereich.  

 
Abb.  13: Plangebiet mit Blick Richtung Südwesten  
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D. Erläuterungen zur Planung / Planungsbelange 

1. Planzeichnung 

In der vorliegenden Planzeichnung wird das Flurstück 18/ 2 vollständig und zusätz-
lich der noch nicht überplante Teil Wegeparzelle 58 in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Der Weg ist an dieser Stelle nicht mehr erforderlich. Die nach Westen an-
schließenden Wegeparzellen wurden bereits durch die beiden rechtswirksamen 
Bebauungspläne „Kirchenbitz“ (zu bepflanzende Gewerbefläche) und Gewerbege-
biet „östlich der L 255“ (öffentliche Grünfläche) überplant. Auch der südliche Teil 
der Wegeparzelle 58 ist schon teils als Gewerbe- und teils als Grünfläche über-
plant, so dass der außerhalb des Bebauungsplanes „Kirchenbitz“ verbliebene Teil 
des Weges zumindest bauleitplanerisch keinerlei Anschluss mehr hat. Insofern ist es 
zweckmäßig, diesen in die Überplanung einzubeziehen. 

 

Abb.  14: Ausschnitt aus der Planzeichnung mit Darstellung der beiden rechtswirksamen Bebau-
ungspläne 

Bis auf die Fortführung der im Stammplan festgesetzten Grünfläche mit Bepflanzun-
gen entlang der östlichen Planbereichsgrenze werden die neu aufgenommenen 
Flächen als überbaubare Gewerbegebietsflächen festgesetzt. Die Baugrenzen wer-
den dabei so angepasst, dass sowohl eine durchgängige Bebauung aus dem Be-
stand als auch zu den angrenzend im Bebauungsplan Gewerbegebiet „Östlich der 
L 255“ festgesetzten Grünflächen ermöglicht wird. Der Bebauungsplan soll so die 
Option bieten, nach einer potenziellen späteren Änderung des Bebauungsplanes 
Gewerbegebiet „Östlich der L 255“, bei der die Grünflächen in Gewerbegebiets-
flächen umgewidmet werden könnten, auch in diese Richtung eine durchgängige 
Bebauung zu ermöglichen. Die Grünflächen besitzen an dieser Stelle keine beson-
dere ökologische Funktion und Wertigkeit und könnten im Sinne einer Innenent-

potenzielle Gewerbenutzung 
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wicklung und Nachverdichtung überplant werden. Das ist zwar nicht Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens, ist aber bei den Anpassungen und Änderungen der 
Planung „Kirchenbitz“ berücksichtigt. Die verbliebenen Grünflächen enden in der 
Flucht der Bepflanzungen, die im Bebauungsplan Gewerbegebiet „Östlich der 
L 255“ zur landschaftlichen Eingrünung der Gewerbeflächen festgesetzt sind. Die 
Bepflanzung richtet sich nach den Vorgaben aus dem Stammplan, ebenso die Ge-
werbenutzung, die dem Ordnungsbereich 1 zugeordnet ist. 

2. Festsetzungen 

Die Textlichen Festsetzungen des Stammplanes von 2001 sollen von der vorliegen-
den Änderung und Erweiterung unberührt bleiben und künftig auch für die in der 
vorliegenden Planung zusätzlich aufgenommenen Gewerbeflächen gelten. 

3. Flächenbilanz 

Flächenbilanz (Erweiterung) 

Gesamtfläche (ohne Ausgleich) ca.   8450 m² 

Gewerbegebiet (GE) ca.   7.820 m² 

                davon ca. 6.370 qm neue Gewerbeflächen 

Grünflächen ca.   630 m² 

 

4. Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung der bestehenden Gewerbefläche einschließlich deren Erweiterung 
ist über die Wilsberger Straße gesichert. Für die Erweiterung des Betriebsgeländes 
sind keine zusätzlichen Erschließungsanlagen erforderlich. 

5. Ver- und Entsorgung 

Schmutz- und Niederschlagswasser 

Die Schmutzwasserentsorgung soll weiterhin über den bereits vorhandenen Ka-
nalanschluss des bestehenden Betriebsgeländes erfolgen, der auch für die Erweite-
rungsfläche genutzt werden soll 

Der Umgang mit dem auf den Erweiterungsflächen anfallenden Niederschlagswas-
ser ist im weiteren Verfahren zu klären. 

Wasser, Strom usw. 

Die Versorgung des bestehenden Betriebsgeländes soll auch für die Erweiterungs-
fläche genutzt werden.  



5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Kirchenbitz“ 
Begründung 

Bearbeitungsstand: 9. Juli 2020   -   Seite II-11  

____________________________________________________ 
PLANUNGSBÜRO DITTRICH   -   NEUSTADT (WIED) 

6. Natur- und Artenschutz 

Die Belange des Natur- und Artenschutzes werden im weiteren Verfahren geprüft 
und entsprechend berücksichtigt. 
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A. Einleitung 

1. Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, 
einschließlich einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über 
Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten 
Vorhaben 

Der Bebauungsplan „Kirchenbitz“ befindet sich südlich der Ortslage von Asbach 
unmittelbar östlich der L255. Im Norden grenzt das Plangebiet den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „Östlich der L255“ an. Mit der Erweiterung des Bebau-
ungsplans „Kirchenbitz“ soll die zum Außenbereich gehörende Fläche zwischen den 
Geltungsbereichen der zwei B-Pläne so überplant werden, dass diese aneinander-
grenzen. Östlich des Plangebietes befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen 
und in ca. 360 m Entfernung ein Waldstück. Südlich des Plangebiets liegen eben-
falls landwirtschaftlich genutzte Flächen und in ca. 210 m Entfernung die Ortslage 
von Wilsberg.  

Die Fläche der Erweiterung wird weitgehend als Grünland genutzt und liegt auf ei-
nem nach Nordosten geneigten Hang. Der höchste Geländepunkt befindet sich mit 
ca. 287 m über NHN im Südosten. Der tiefste Punkt liegt am Böschungsfuß der 
geplanten Aufschüttung auf einer Höhe von ca. 280 m über NHN. 

Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Kirchenbitz“ zu schaffen. Der Bebauungs-
planentwurf sieht eine Erweiterung der Baufläche um ca. 3.800 m² vor. 

2. Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanungen sowie 
deren Bedeutung für den Bebauungsplan 

Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans 
berücksichtigt wurden 

a) Fachgesetze 

u.a. 

 Baugesetzbuch (BauGB) 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

 Denkmalschutzgesetz 
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Der Bebauungsplan wird auf Basis der geltenden Gesetze erstellt. Insbesondere die 
Belange Schall-, Landschafts-, Arten- und Naturschutz sind in der Planung berück-
sichtigt.  

b) Schutzgebiete 

Natura 2000, FFH-Gebiete 

 
Abb.  1: Natura 2000-Schutzgebiete (Quelle: LANIS-RLP) 

1,97km westlich des Plangebietes liegt das FFH-Gebiet „Asbacher Grubenfeld“ 
(FFH-5310-302). Durch die Planung sind aufgrund der Entfernung keine 
nachteiligen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet „Asbacher Grubenfeld“ zu 
erwarten. 

 

Naturschutz-Gebiete oder sonstige nationale Schutzgebiete 

Naturschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. Das nächstgelegene Na-
turschutzgebiet (NSG) ist das „Buchholzer Moor mit Loekstein und Sauerwieser Hei-
de“ in ca. 3,5 km Entfernung. Details zur räumlichen Lage können der nachfolgen-
den Abbildung entnommen werden.  
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Abb.  2: Naturschutzgebiete (Quelle: LANIS-RLP) 

 

Geschützte oder kartierte Biotope 

 
Abb.  3: Geschützte und kartierte Lebensräume/Biotoptypen (Quelle: LANIS-RLP) 

 

Nach § 30 BNatSchG geschützte Lebensräume oder kartierte Biotope sind von der 
Planung nicht betroffen.  

- 220 m östlich des Plangebiets liegt das Biotop „Feuchtbrachland südöstlich Ge-
werbegebiet Asbach (BT-5310-0582-2008)“ 
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- 380 m östlich des Plangebiets liegt das Biotop  „Feldgehölz östlich Gewerbege-
biet Asbach (BT-5310-0581-2008)“ 

- 360 m östlich des Plangebiets liegen die gesetzlich geschützten Biotope „Wald-
quellbach nördlich Wilsberg (BT-5310-0584-2008)“ und „Waldbach östlich Ge-
werbegebiet Asbach (BT-5310-0579-2008) 

Diese Biotope bilden den Biotopkomplex „Tal südöstlich des Gewebegebiets As-
bach“ 

- 380 m südöstlich des Plangebiets befindet sich das gesetzlich geschützte Biotop 
„Quellbach südlich Asbach (BT-5310-0333-2008)“ 

- 450 m südwestlich des Eingriffes befindet sich das gesetzlich geschützte Biotop 
„Quellbach westlich L255 (BT-5310-0313-2008)“ 

- 500 m westlich der Eingriffsfläche liegt das gesetzlich geschützte Biotop „ Quell-
bach nordöstlich Hinterplag (BT-5310-0922-2008)“ 

 Auf die gesetzlich geschützten oder kartierten Biotope in der Nähe der Erweiterung 
des Bebauungsplans „Kirchenbitz sind durch eine ausreichende Entfernung von 
mindestens 220 m keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.  
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B. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelt wurden 

1. Bestandsaufnahme und Bewertung 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Ba-
sisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwick-
lung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwick-
lung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage 
verfügbarer Umweltinformationen und wissenschaftlicher Erkenntnisse abgeschätzt 
werden kann. 

Schutzgut Mensch 

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der 5. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes zusätzliche Auswirkungen auf das Wohnumfeld (Lärm, Immis-
sionen, zusätzliche visuelle Beeinträchtigungen) von Bedeutung. Zwischen der Er-
weiterung des Bebauungsplanes „Kirchenbitz“ und der nächsten Wohnbebauung 
im Ortsteil Wilsberg liegen ca. 400 m. Das Plangebiet hat aufgrund seiner Lage 
angrenzend an gewerblich genutzten Flächen keine besondere Bedeutung als Land-
schaftsraum für Freizeit- und Erholungsnutzungen. Die Verträglichkeit von Gewerbe 
mit dem Wohnen in Ortsteil Wilsberg ist im Stammplan mittels Abstandsklassen ge-
regelt. 

Ohne die Aufstellung der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes sind 
keine relevanten Veränderungen des derzeitigen Zustandes und der Nutzung des 
Areals zu erwarten. 

Schutzgut Flora und Fauna 

Die Bedeutung der Erweiterungsflächen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere wird 
im weiteren Verfahren ermittelt, einschließlich der artenschutzrechtlichen Belange. 
Auf Grund der vorhandenen Strukturen ist nicht zu erwarten, dass natur- und arten-
schutzrechtliche Belange der Erweiterung des Gewerbegebietes entgegenstehen. 

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes gilt wiederum, dass keine relevanten 
Veränderungen des Plangebietes zu erwarten sind. 

Schutzgut Boden 

Aus geologischer Sicht bildet das devonische Grundgebirge die Basis des Wester-
waldes, dessen Schichten aus einer Wechselfolge von Grauwacken, Quarziten, 
Sandsteinen, Kalksteinen und Ton- und Schluffschiefern aufgebaut sind. Die Böden 
aus den Verwitterungsprodukten des Devon kommen im Naturraum noch weit ver-
breitet und häufig vor. Es handelt sich um Braunerden mit der Bodenart Lehm. Der 
Boden ist auf der Erweiterungsfläche derzeit durch die Grünlandnutzung geprägt. 
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Ohne die Änderung des Bebauungsplanes sind keine relevanten Veränderungen für 
das Schutzgut Boden zu erwarten. 

Schutzgut Wasser 

Das Plangebiet gehört zu einem Landschaftsraum mit Kluftgrundwasserleitern in sili-
katischem Gestein, welche eine Durchlässigkeitsklasse von gering bis äußerst ge-
ring besitzen. Die Grundwasserneubildung beträgt 26-100 [mm/a]. Die Wasserfüh-
rung in den als Kluftgrundwasserleiter ausgebildeten unterdevonischen 
Gesteinsserien hat aufgrund dieser geringen Ergiebigkeit nur eine untergeordnete 
Bedeutung für die Grundwasserneubildung. Im Planbereich befinden sich keine 
Oberflächengewässer. Das Plangebiet gehört zum Einzugsgebiet der Wied. 

Ohne die Änderung des Bebauungsplanes sind keine relevanten Veränderungen für 
das Schutzgut Wasser zu erwarten. 

Schutzgut Klima/Luft 

Das Klima im nördlichen und südlichen Niederwesterwald kann als „ozeanisch win-
termildes feuchtes Hügellandklima“ bezeichnet werden. In der Ortsgemeinde As-
bach fallen ca. 952 mm Jahresniederschlag. Lokalklimatisch fungieren die offenen 
landwirtschaftlichen Flächen im Plangebiet als Kaltluftentstehungsgebiet. Die ent-
stehende Kaltluft fließt überwiegend in den Landschaftsraum südöstlich von Asbach 
ab. Eine bedeutende klimaökologische Funktion wird von der Grünlandfläche nicht 
übernommen, da in dem nachfolgenden Talsystem keine belasteten Räume vor-
handen sind. 

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine relevanten Veränderungen 
für das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Asbach liegt mittig im Landschaftsraum „Asbacher Hochfläche“. Bei der Asbacher 
Hochfläche handelt es sich um eine Huchmulde. Geprägt wird das Landschaftsbild 
von Hochflächen, welche durch ein engmaschiges System von Seitentälern der 
Wied zerschnitten werden. Das Landschaftsbild des Plangebietes wird wesentlich 
durch seine Topographie und durch die anthropogenen Nutzungen in seinem Um-
feld geprägt. Im Bereich der geplanten Erweiterung des Bebauungsplans „Kirchen-
bitz“ besteht (Weide-)Grünland mit einem trockengefallenen Teich und einem Ge-
hölzbestand von ca. 500 m². Das Gelände weist ein Gefälle in Richtung Nordosten 
auf. Nördlich grenzt an das Plangebiet die Gemeindestraße „Zum Jägertal“. Nord-
östlich des Plangebiets besteht eine Aufschüttung mit Nutzung als Lagerfläche für 
Schüttgut. Im Osten grenzen weitere landwirtschaftliche Flächen mit Grünlandnut-
zung an das Plangebiet. Das Plangebiet ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich 
(Einzäunung) und wird  nicht zur Naherholung genutzt. Der Bereich der Erweiterung 
des Bebauungsplans ist von mittlerer Vielfalt, Eigenart und  Schönheit. 

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine relevanten Veränderungen 
für die Landschaft zu erwarten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Unter Kulturgütern sind alle für den Menschen von Bedeutung erscheinenden Ein-
richtungen oder Denkmale zu verstehen, die in Verbindung mit der menschlichen 
Besiedelung oder Nutzung stehen. So sind dies z. B. denkmalgeschützte Gebäude, 
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kulturhistorisch bedeutsame Landschaftselemente (Gräber, Ruinen, Stollen, Berg-
werke etc.) aber auch Bodendenkmäler oder bedeutsame prägnante Erscheinungs-
formen in der Landschaft, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Menschen in der 
Region zu erhalten sind. Im Plangebiet sind keine Kultur- und sonstige Sachgüter 
bekannt. 

Wechselwirkungen der Schutzgüter 

Maßgebend für die Wechselwirkungen im derzeitigen Zustand des Plangebietes ist 
die Grünland-/ Weidegrünlandnutzung. Wechselwirkungen bestehen zwischen die-
ser Nutzung/anthropogenen Prägung und den Schutzgütern Tiere und Pflanzen, 
Boden und Wasser. Ein geringer Versiegelungsgrad ermöglicht große Bereiche für 
Flora und Fauna bei jedoch eingeschränkter Artenvielfalt. Die Nutzung führt zu ver-
gleichsweise geringen Beeinträchtigungen des Bodens und der Grundwasserneubil-
dung. Des Weiteren gibt es Wechselwirkungen zwischen dem Schutzgut Klima und 
Luft und der Grünlandnutzung. 

2. Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes im Plangebiet 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung, 
Beschreibung – soweit möglich – insbesondere der möglichen erheblichen 
Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf 
die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere der Belange § 1 Abs. 6, Nr. 7 L a) bis i) BauGB 
und Nichtdurchführung der Planung 

 

Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

Fläche / Boden 

Aufschüttungen führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Bo-
den (Verlust biotisch aktiver Bodensubstanz durch Entfernung des Oberbodens, Bo-
denversiegelung). Die Anschüttung hat eine Größe von ca. 5350 m², wovon ca. 
3800 m² als nutzbare Fläche entstehen. Innerhalb der gesamten Flächen wird der 
Boden durch Baumaschinen verdichtet. Im Zuge der Anschüttung werden umfang-
reiche Erdarbeiten für Aufschüttungen durchgeführt.  

Wasser 

Durch die Verdichtung und potentiell spätere Versieglung verringert sich die Infiltra-
tion von Regenwasser in den Boden und damit die Grundwasserneubildung. Das 
von den versiegelten Flächen abfließende Niederschlagswasser erhöht das Hoch-
wasserrisiko an nachfolgenden Gewässersystemen. In Abhängigkeit vom Verkehrs-
aufkommen wird das auf den Betriebsflächen anfallende Regenwasser mit Schad-
stoffen belastet. Flächen mit hohem Verschmutzungsrisiko sind z.B. Waschplätze, 
Betriebstankstellen etc.  
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Pflanzen und Tiere 

Die Entfernung von Gehölzen im Plangebiet (ca. 500 m²) führt zum Funktionsverlust 
des Lebensraums für Tier- und Pflanzenarten (mittlere bis hohe ökologische Wertig-
keit). Die Grünlandfläche ist ökologisch von mittlerer Wertigkeit. 

Biologische Vielfalt 

Relevante Auswirkungen auf die biologische Vielfalt sind nicht zu erwarten. Im 
Umfeld bleiben großflächig vergleichbare und vielfältige Lebensräume für Pflanzen 
und Tiere erhalten.  

Nachhaltige Verfügbarkeit der Ressourcen 

Relevante natürliche Ressourcen sind von dem Vorhaben nicht betroffen.  

Art und Menge an Emissionen 

Schadstoffe 

Durch die Errichtung der Anschüttung sind Abgasemissionen durch Fahrzeuge und 
Baugeräte zu erwarten. Durch die potentielle zukünftige Nutzung für gewerbliche 
Bestriebsgebäude können Abgas-Emissionen von Heizung und nutzungsbedingtem 
Verkehr entstehen. Während der Bauzeit sind beim Betrieb von Baumaschinen, dem 
Transport von Bodenmassen und der Anlieferung von Baustoffen 
Staubentwicklungen zu erwarten.  

Lärm 

Durch die Errichtung der Anschüttung sowie die zukünftige Nutzung als 
Gewerbefläche sind erhöhte Lärmemissionen zu erwarten. Während der Bauzeit 
sind beim Betrieb von Baumaschinen, dem Transport von Bodenmassen und der 
Anlieferung von Baustoffen Lärmentwicklungen zu erwarten. 

Erschütterungen 

Mit schwerwiegenden betriebsbedingten Erschütterungen ist nicht zu rechnen. 
Baubedingte Erschütterungen durch Baustellenbetrieb und Geländeveränderungen 
sind in der Regel auf das nähere Umfeld der Baustelle beschränkt.  

Licht 

Die derzeitigen Lichtverhältnisse werden sich ändern. Gewerbe- und Stellplatzanla-
gen werden in der Regel mit Beleuchtungsanlagen ausgestattet. 

Wärme 

Relevante Emissionen von Wärme sind unter Beachtung der allgemein geltenden 
Wärmeschutzvorschriften (DIN 4108, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Ge-
bäuden, Energieeinsparverordnung (EnEV)) durch die mögliche Errichtung und den 
Betrieb der Gewerbeanlagen nicht zu erwarten.  

Strahlung 

Relevante Strahlungen sind durch die Errichtung und den Betrieb der 
Gewerbeanlagen nicht zu erwarten.  

Verursachung von Belästigungen 

Relevante Belästigungen sind insbesondere auf Grund der Standortwahl durch die 
Errichtung und den Betrieb der Gewerbeanlagen nicht zu erwarten.  
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Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Relevante Auswirkungen infolge der Abfallentsorgung sind nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht zu erwarten. Dabei wird davon ausgegangen und vorausgesetzt, dass 
die Entsorgung ordnungsgemäß unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften er-
folgt und die Kapazitäten der bestehenden Entsorgungswege und -anlagen ausrei-
chen. Baubedingte Abfallstoffe unterschiedlichster Art fallen u.a. durch den Betrieb 
von Maschinen sowie durch überschüssige Bau- und Verpackungsmaterialien an.  

Risiken 

für die menschliche Gesundheit 

Risiken für die menschliche Gesundheit sind durch die Errichtung und den Betrieb 
der Gewerbeanlage nicht zu erwarten. Zum Schallschutz sind im Bebauungsplan 
Abstandsklassen festgestetzt bzw. aus dem Stammplan übernommen. Darüber 
hinaus wird es Aufgabe der jeweiligen Genehmigungsverfahren sein, die sonstigen 
Anforderungen der geplanten Vorhaben und Nutzungen an die allgemeinen 
Vorgaben z.B. nach Bundes-Immissionsschutzgesetzt zu prüfen und deren 
Einhaltung sicherzustellen. 

für das kulturelle Erbe 

Risiken für das kulturelle Erbe sind durch die Errichtung und den Betrieb der 
Gewerbe- und Industrieanlagen nicht zu erwarten.  

für die Umwelt z. B. durch Unfälle und Katastrophen 

Relevante Risiken für die Umwelt sind durch die Errichtung und den Betrieb der 
Gewerbefläche nicht zu erwarten. Wie im Hinblick auf die menschliche Gesundheit 
wird es Aufgaben der jeweiligen Genehmigungsverfahren sein, spezielle 
vorhabenbezogene Risiken für die Umwelt zu prüfen und deren Vermeidung 
sicherzustellen. 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 
natürlichen Ressourcen 

Relevante Umweltauswirkungen sind auch unter Berücksichtigung des Umfeldes 
durch die Errichtung und den Betrieb der Gewerbefläche nicht zu erwarten.  

Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (z. B. Art und Ausmaß der 
Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawandels 

Relevante Auswirkungen auf Klima sind insbesondere im Hinblick auf die 
vergleichsweise geringe Größe des Vorhabens von 5300 m² nicht zu erwarten. Aus 
den Erfahrungen mit dem bestehenden Gewerbegebiet haben sich keine relevanten 
Auswirkungen auf das Klima gezeigt. Es sind auch keine relevanten Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Planung zu erwarten. Der Abstand der zulässigen 
Bebauung zu umliegenden Wäldern beträgt mehr als eine Baumlänge (30 m). 

Es ist keine Überschwemmungs- oder Überflutungsgefahr zu befürchten. 

  



5. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS KIRCHENBITZ 
UMWELTBERICHT 

BEARBEITUNGSSTAND: 9. JULI 2020   -   SEITE III-11  

____________________________________________________ 
PLANUNGSBÜRO DITTRICH   -   NEUSTADT (WIED) 

eingesetzte Techniken und Stoffe 

Es kommen die üblichen Bauverfahren, Bauabläufe und Baustoffe zum Einsatz. 
Besondere Auswirkungen auf Umweltbelange sind dabei nicht zu erwarten.  

3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich 
ausgeglichen werden sollen, sowie ggf. geplante Überwachungsmaßnahmen so-
wohl in der Bauphase als auch Betriebsphase 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut Mensch 

Das Plangebiet liegt in ausreichender Entfernung zur nächsten Wohnbebauung. Es 
sind somit keine besonderen Auswirkungen auf den Menschen zu erwarten, die es 
zu vermeiden oder zu minimieren gilt. Ungeachtet dessen gelten die Nutzungsbe-
schränkungen über Abstandsklassen aus dem Stammplan von 2001. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Maßnahmen zum Schutz von Pflanzen und Tieren werden im weiteren Verfahren 
festgelegt. 

Schutzgüter Boden, Wasser 

Nach DIN 18915 ist eine ordnungsgemäße Trennung und Lagerung des Ober- 
und Unterbodens erforderlich. Der durch den erhöhten Bodendruck im Bereich von 
Grün- bzw. Pflanzflächen verdichtete Unterboden wird vor dem abschließenden 
Aufbringen des Oberbodens aufgelockert.  

Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser entwässert über das geplante 
Gefälle von 2,0 % und die Böschungsflanken der Anschüttung in das angrenzende 
Gelände. Für den Umgang mit dem Niederschlagswasser ist eine gesonderte was-
serrechtliche Genehmigung erforderlich, in der die entsprechenden Anforderungen 
und Vorgaben zu prüfen und festzulegen sind. 

Schutzgut Klima/Luft 

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft sind nicht zu erwarten. Es 
entstehen Emissionen durch nutzungsbedingten Verkehr und den potentiellen 
Berteib von Heizanlagen in zukünftigen Gewerbeanlagen. Spezielle Maßnahmen 
oder Festsetzungen sind nicht vorgesehen. 

Schutzgut Landschaft 

Durch die in Richtung Osten exponierte Lage besteht eine landschaftliche 
Wirksamkeit der Anschüttung für einen Teil der Anwohner von Krankel. Die näher 
liegende Ortslage von Wilsberg ist durch den südlichen Teil der Bebauung im 
Gewerbegebiet von der Fläche der Anschüttung visuell abgeschirmt.   
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Abb.  4: landschaftliche Wirksamkeit (Quelle: LANIS-RLP) 

Wie der nachfolgenden Fotos zeigen, ist das Landschaftsbild im Umfeld des 
Plangebiets bereits stark durch anthropogene Nutzungen ( gewerbliche Bebauung) 
vorgeprägt. Insofern sind durch die Erweiterung des Gewerbegebiets keine 
erheblichen zusätzlichen Veränderungen des Landschaftsbildes zu erwarten. 

 
Abb.  5: landschaftliche Einbindung in östliche Richtung 

 
Abb.  6: landschaftliche Einbindung in südlicher Richtung 

Plangebiet 
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Unvermeidbare Auswirkungen und deren Ausgleichbarkeit 

Durch die Erweiterung des Gewerbegebiets werden bislang offene Bodenflächen 
überprägt und teilversiegelt (zukünftig potentiell voll versiegelt) , die dann nicht 
mehr zur Versickerung von Niederschlagswasser sowie als Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere zur Verfügung stehen. Das läßt sich bei einer Umsetzung der Planung 
nicht vermeiden.  

Die erforderlichen Maßnahmen zum Ausgleich und zur Kompensation unvermeid-
barer Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft werden im weiteren Verfahren fest-
gelegt. 

Eingriffs-Ausgleichs Bilanz 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz erfolgt im weiteren Verfahren. 

 

Überwachungsmaßnahmen 

Die Überwachung aller Maßnahmen, die dazu beitragen, nachteilige Umweltaus-
wirkungen zu vermeiden, zu minimieren und/oder zu kompensieren, unterliegt der 
Bauaufsichts- und der Naturschutzbehörde sowie der Ortsgemeinde Asbach und 
der Verwaltung der Verbandsgemeinde Asbach. 

Besondere Maßnahmen, wie beispielsweise ein dauerhaftes Monitoring, sind nicht 
vorgesehen. 

4. Planungsalternativen 

In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung 
der Ziele und des räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplanes mit Angabe der 
wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl 

Im Jahr 2001 wurde im Süden der Ortslage Asbach der Bebauungsplan „Kirchen-
bitz“ aufgestellt. Mittlerweile sind die Baugrundstücke des Bebauungsplans Kirchen-
bitz nahezu vollständig bebaut und in Nutzung.  

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Asbach als ge-
werbliche Baufläche und in Teilen als Grünfläche ausgewiesen. Die Planfläche bie-
tet eine gute Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz ohne eine Ortsdurchfahrt. 
Schließlich sind auch bereits der Grunderwerb und die Flächenverfügbarkeit gesi-
chert.  
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5. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe j; zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen können die vorhande-
nen Ergebnisse anderer rechtlich vorgeschriebener Prüfungen genutzt werden; so-
weit angemessen, sollte diese Beschreibung Maßnahmen zur Verhinderung oder 
Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse auf die 
Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Be-
kämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle erfassen 

Es sind keine Auswirkungen auf Grund der geplanten Nutzungen im Gewerbege-
biet für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten. Störfallrelevante Anlagen 
sind nicht geplant. Das Plangebiet liegt auch nicht im Einwirkungsbereich bzw. in-
nerhalb von Achtungsabständen von Betrieben i.S.d. § 3 (5a) BImSchG. Der An-
wendungsbereich des Artikels 13 der Seveso-III-Richtlinie (RL 2012/18/EU) bleibt 
von der vorliegenden Planung unberührt. 
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C. zusätzliche Angaben 

1. Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei 
der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind, z. B. technische Lücken oder fehlende Kennt-
nisse 

Die Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt. 

2. Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus-
wirkungen der Durchführung des Bebauungsplanes auf die Umwelt 

Die Überwachung aller Maßnahmen, die dazu beitragen, nachteilige Umweltaus-
wirkungen zu vermeiden, zu minimieren und/oder zu kompensieren, unterliegt der 
Bauaufsichts- und der Naturschutzbehörde sowie der Ortsgemeinde Asbach und 
der Verwaltung der Verbandsgemeinde Asbach. 

Besondere Maßnahmen wie beispielsweise ein dauerhaftes Monitoring sind nicht 
vorgesehen.  

3. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Allgemeinverständliche Zusammenfassung wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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D. Bearbeitungs- und Anerkennungsvermerk 

 Bearbeitet 
 

 
  

 

 


